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Nicolas Mantseris, Neubrandenburg 

Überschuldungsindex 2022 
Der Index steigt moderat auf 69 - Zahl der Verbraucherinsolvenzen ist in den vergangenen 

Monaten gestiegen  

- Trotz der Verschiebung der Antragstellung vieler Verbraucherinsolvenzverfahren vom Jahr 

2020 in das Jahr 2021 steigt der Überschuldungsindex nur auf 69.  

- Die Zahl der eröffneten Verbraucherinsolvenzverfahren ist in den Monaten September 2021 

bis Mai 2022 im Vergleich zum Zeitraum September 2019 bis Mai 2020 um 21 % gestiegen. 

Setzt sich der Trend der ersten fünf Monate fort, werden in 2022 nahezu so viele Menschen 

Restschuldbefreiung beantragt haben, wie zuletzt im Jahr 2017. 

- Die Indikatoren ‚gerichtliche Mahnverfahren‘, ‚Vermögensauskunft‘ und 

‚Vollstreckungssachen‘ sind im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr erneut sichtbar gesunken.  

- Es gibt Anzeichen, dass von Überschuldung Betroffene früher Insolvenz beantragen. 

Vorbemerkung 
Dies ist der nun fünfte jährliche Bericht zur Überschuldungssituation in Deutschland. Der Bericht 

beruht im Wesentlichen auf der Veröffentlichung der staatlichen Zivilgerichtsstatistik, die regelmäßig 

im August für das Vorjahr erscheint. Mit ausgewählten Indikatoren, die als Folge von privater 

Überschuldung zu bewerten sind, wird das Überschuldungsgeschehen in seiner Entwicklung 

betrachtet.  

Mit diesem Berichtsjahr wird aus dem bisherigen Index der gerichtlichen 

Zwangsvollstreckung/Forderungsbeitreibung der Überschuldungsindex. Die Berechnung bleibt gleich. 

Vielmehr wird mit der Umbenennung die bisherige Zurückhaltung abgelegt, zuverlässige Aussagen 

zum Geschehen der privaten Überschuldung in Deutschland zu treffen.  

Die bisherigen Versuche, die absolute Zahl der Überschuldeten in Deutschland festzustellen1, sind 

erheblicher Kritik ausgesetzt.2 Tatsächlich ist die Messung aus miteinander verbundenen Gründen  

schwierig. Zunächst gibt es keine eindeutige Definition privater Überschuldung. Es ist ein Ergebnis 

der objektivierbaren Lebenssituation (messbar vor allem: Abgabe der Vermögensauskunft und 

Insolvenz) und subjektiver Betrachtung der eigenen Lebensumstände, also dem persönlichen 

Eindruck, die wirtschaftliche Situation nicht mehr eigenständig bewältigen zu können. Damit ist es 

schwieriger Indikatoren zu ermitteln, die Überschuldung hinsichtlich der Ermittlung absoluter Zahlen 

zuverlässig beschreiben.  

Der Überschuldungsindex macht es sich einfacher. Statt dem Versuch, absolute Zahlen zu ermitteln, 

begnügt sich der Index, Veränderungen darzustellen. Mit den dem Überschuldungindex 

zugrundeliegenden Indikatoren ‚hinterlegte Vermögensverzeichnisse‘, ‚eröffnete 

                                                           
1
 Zum Beispiel der Schuldneratlas von Creditreform oder die Studie ‚Private Überschuldung in Deutschland‘  

von Korczak, Peters, Roggemann 
2
 Bundesamt für Statistik/Susanna Geisler: „Ebenfalls ist die Zweckmäßigkeit sowie die Qualität des Großteils 

der Datenquellen, aus denen die absoluten Zahlen an überschuldeten Personen stammen, häufig unzureichend. 

Darüber hinaus sind die schon im Vorhinein getroffenen Annahmen an die aggregierten Daten aus den 

alternativen Datenquellen sehr großzügig.“ (S. 105) 

vgl. auch Mantseris (2022) 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/_inhalt.html#sprg235918
https://www.boniversum.de/studien/schuldneratlas/schuldneratlas-downloads/
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/17552-20210609.pdf
https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2022/02/Ueberschuldungsradar27_Februar22_Mantseris.pdf


2 
 

Verbraucherinsolvenzverfahren‘ und ‚Vollstreckungssachen‘ werden messbare gerichtliche Verfahren 

betrachtet, die Ergebnisse manifester Zahlungsstörungen sind. Die Veränderungen dieser Indikatoren 

ermöglichen zuverlässig, die Dynamik des Vollstreckungsdrucks auf private Haushalte über die Jahre 

darzustellen. Der in diesem Bericht ebenfalls betrachtete Indikator ‚gerichtliches Mahnverfahren‘ 

wird ergänzend herangezogen, fließt aber nicht mehr in den Index ein. Da die Mahnverfahren am 

Gerichtsort der Gläubiger durchgeführt werden, wäre eine Vergleichbarkeit der Bundesländer nicht 

mehr gegeben.  

Bericht 
Die Aussicht für Ratsuchende, im Jahr 2021 ein um drei Jahre verkürztes Verfahren in Anspruch 

nehmen zu können, führte – wie erwartet - zu einer Verschiebung der Antragstellung vom Jahr 2020 

in das Folgejahr. Wurden im Jahr 2020 insgesamt 45.249 Verbraucherinsolvenzverfahren eröffnet, 

waren es im Folgejahr mit 88.823 Verfahren nahezu doppelt so viele. 

 

Betrachten wir die Entwicklung der letzten Monate (Sept. 2021 bis Mai 2022) im Vergleich der 

Monate (Sept. 2019 bis Mai 2020) vor und zu Beginn der Pandemie vor allem aber vor Ankündigung 

der geplanten Verkürzung des Verfahrens zu Erteilung der Restschuldbefreiung im Juli 2020, stellen 

wir eine deutliche Steigerung der Zahl der Verfahren fest. Setzt sich die Entwicklung im Jahr 2022 

fort, würden nahezu so viele Menschen ein Verbraucherinsolvenzverfahren beantragen wie zuletzt 

2017.  

Die sichtbare Steigerung der eröffneten Verbraucherinsolvenzverfahren im Jahr 2021 ist somit nicht 

alleine auf die aus dem Jahr 2020 nachholende Antragstellung zurückzuführen.  

Da die Entwicklung der Indikatoren uneinheitlich ist, kann eine eindeutige Tendenz für die Zeit der 

vergangenen zwei Jahre während der Pandemie nicht beschrieben werden. Im Jahr 2021 steigt der 

Index trotz der erheblich gestiegenen Insolvenzzahlen im Vergleich zu 2019 nur moderat. Die 

Pandemie, soviel lässt sich sagen, war kein Überschuldungstreiber.  

Ungewöhnlich ist, dass die Zahl der Verbraucherinsolvenzen im Jahr 2021 gestiegen ist, obwohl alle 

weiteren Indikatoren sanken. Dies lässt sich als Anzeichen deuten, dass sich das Verhalten 

überschuldeter Personen verändert hat. Mehr Betroffene beantragen offenbar frühzeitig ein 

Verfahren, noch bevor es zu Vollstreckungsversuchen der Gläubiger kommen konnte.  Demnach 

wäre die Akzeptanz von sozialer Schuldnerberatung und Nutzung des Insolvenzverfahrens sichtbar 
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gestiegen. Die Halbierung der Laufzeit des Insolvenzverfahrens hätte damit unmittelbar zu Folge, 

dass sich auch die Überschuldungslage privater Haushalte bereits vor einer Insolvenz nachhaltig 

verkürzt.  

Betrachten wir die absolute Zahl der Vermögensauskünfte (2021: 476.451)  im Vergleich der Zahl der 

eröffneten Verbraucherinsolvenzverfahren (2021: 88.823) stellen wir fest, dass ein erheblicher Teil 

der von Überschuldung Betroffenen das Insolvenzverfahren nicht nutzt. Nachdem erkennbar ist, dass 

das Insolvenzverfahren Wirkung zeigt und Überschuldete tatsächlich schnell und nachhaltig einen 

wirtschaftlichen Neuanfang umsetzen können, sollte der Fokus auf die Gruppe von Menschen gelegt 

werden, die dauerhaft in einer Überschuldungslage gefangen sind.  Das können zum Beispiel 

Menschen sein,  

- die aufgrund ausgenommener Forderungen (z.B. bestimmte Unterhaltsschulden, Schulden 

aus vorsätzlicher Handlung) kein Insolvenzverfahren durchführen können,  

- die aufgrund instabiler  Lebensumstände (z.B. Obdachlosigkeit, psychische Erkrankung) nicht 

in der Lage sind, ein Verfahren in Gang zu bringen,  

- die alleine aufgrund von Einkommensarmut einem erhöhten Risiko einer Neuverschuldung 

ausgesetzt sind,  

- die aufgrund ihrer Lebenseinstellung nicht nachhaltig wirtschaften, 

- denen es aufgrund niedriger Grundbildung schwerfällt, sicher zu wirtschaften oder 

- die aufgrund von Scham eine Antragstellung vermeiden wollen. 

Das real verfügbare Einkommen sinkt derzeit durch die Inflation für die unteren 

Einkommensschichten deutlich. Während die Pandemie für diese Haushalte weniger zur 

Überschuldung beigetragen hat, ist zu befürchten, dass die anhaltende wirtschaftliche Krise und 

erheblich steigende Wohn- und Energiekosten auch Überschuldung nach sich zieht.     

Hinterlegte Vermögensverzeichnisse 
Seit dem Höchststand im Jahr 2004 hat sich die Zahl der hinterlegten Vermögensverzeichnisse mehr 

als halbiert. Nach einer weiteren Reduktion im ersten Pandemiejahr ging die Zahl der Auskünfte in 

2021 erneut um 6,3 % zurück.   
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Eröffnete Verbraucherinsolvenzverfahren 

Seit 2010 hat die Zahl der Verbraucherinsolvenzverfahren kontinuierlich abgenommen.  

Die deutliche Reduktion auf 45.249 eröffneten Verfahren im Jahr 2020 ergibt sich aus der im Sommer 

2020 angekündigten Reform der Insolvenzordnung. Angesichts der drohenden finanziellen Probleme 

vieler Haushalte durch die Pandemie wurde die vom Europaparlament vorgegebene Reduktion der 

Laufzeit zur Restschuldbefreiung auf drei Jahre in Deutschland zeitlich vorgezogen eingeführt und 

trat Ende 2020 in Kraft. Wie erwartet stieg deshalb die Zahl der eröffneten 

Verbraucherinsolvenzverfahren im Jahr 2021. Diese nahezu verdoppelte Zahl von 45.249 Verfahren 

im Jahr 2020 auf 88.823 Verfahren im Folgejahr ist allerdings nicht alleine auf die Verschiebung der 

Antragstellung zurückzuführen.     

 

Der seit Jahren anhaltende Trend bei den Verbraucherinsolvenzen dreht sich deutlich. Betrachtet 

man die monatliche Entwicklung der eröffneten Verbraucherinsolvenzverfahren vor der Reform der 

Insolvenzordnung, bzw. vor der Pandemie, mit der den vergangenen Monaten ist eine sichtbare 

Erhöhung der Antragstellungen zu beobachten. 

 

Im Schnitt der letzten Monate lag die Zahl der eröffneten Verfahren 21 % höher als im 

Vergleichszeitraum vor zwei Jahren. Setzt sich die Entwicklung im Jahr 2022 fort, läge die Zahl der 

Verfahren nahezu so hoch wie 2017 nicht mehr. Da sich dieser Trend bereits im zweiten Halbjahr 
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2021 abzeichnete, scheint die Pandemie als gesellschaftliche und ökonomische Krise bisher 

auschlaggebend gewesen zu sein. Es ist nun damit zu rechnen, dass die mit der Inflation 

verbundenen Kaufkraftverluste der unteren Einkommensschichten sich in den kommenden Monaten 

auf das Überschuldungsgeschehen auswirken werden.  

Vollstreckungssachen 

Die Zahl der Geschäftsvorfälle in dem Bereich Vollstreckungssachen ist in den Jahren der Pandemie 

zweimal hintereinander sichtbar gesunken, während dieser Indikator in den Jahren zuvor lange Zeit 

um die Zahl 2,5 Mio. Vorfälle pendelte.  

Die Anzahl der Pfändungen und der damit verbundenen Verfahren an Amtsgerichten sagt nicht 

unmittelbar etwas über die Zahl der betroffenen Schuldner*innen aus. Es können mehrere 

Pfändungen gegen ein und dieselbe Person ausgesprochen werden. Eine Pfändung ist in der Regel 

jedoch Ausdruck einer Zahlungsstörung. 

Damit ist der statistisch erfasste Geschäftsvorfall ‚Vollstreckungssachen‘ ein guter Indikator, um die 

Vollstreckungstätigkeit am Wohnort der Schuldner*in zu erfassen.  Diese regionale Zuordnung 

ermöglicht auch eine gute Vergleichbarkeit der Bundesländer.  

 

Mahnverfahren 
Nachdem die Zahl der Mahnverfahren bereits im ersten Pandemiejahr um 8 % gesunken ist, gab 

dieser Indikator auch im zweiten Jahr der Pandemie um 7,5 % nach.   
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Bundesländer im Vergleich 
Die Bundesländer mit der geringsten Überschuldung bleiben weiter Bayern und Baden-Württemberg. 

Sachsen-Anhalt und Bremen gehören zu den Bundesländern mit der höchsten Überschuldung. 

Entgegen dem Trend ist im Jahr 2021 die Zahl der Vermögensauskünfte alleine in dem Bundesland 

Bremen gestiegen. 
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Anhang 1 – Erläuterungen 

Methodik 
Dem Index liegen die drei Indikatoren 

- Vollstreckungssachen 

- Eröffnete Verbraucherinsolvenzverfahren 

- Hinterlegte Vermögensverzeichnisse  

zugrunde. Dabei ist der erstgenannte Indikator mit 20 % gewichtet, die beiden anderen fließen mit je 

40 % in den Index ein.  Während sowohl das Verbraucherinsolvenzverfahren als auch die 

Vermögensauskunft als finale Vollstreckungshandlungen an konkreten zahlungsunfähigen Personen 

zu bezeichnen sind, müssen die mit Vollstreckungssachen gemessenen gerichtlichen Verfahren noch 

nicht Ausdruck einer manifesten Überschuldung sein. Aus den Vollstreckungssachen ergibt sich nicht 

unmittelbar und sicher eine konkrete Zahlungsunfähigkeit. Daher wird dieser Indikator geringer 

gewichtet.   

Ausgangspunkt ist das Jahr 2010. Für jeden Indikator wird jeweils die Veränderung zum Jahr 2010 

berechnet. Diese Veränderung fließt mit der entsprechenden Gewichtung in den Index ein.   

Bei der Messung der Überschuldungsentwicklung mit den genutzten zivilgerichtlichen Daten fehlt die 

Entwicklung der Zahl der öffentlich rechtlichen Forderungen.  

Neben dem Verbraucherinsolvenzverfahren3 müssen unter bestimmten Voraussetzungen 

Privatpersonen auch ein sogenanntes Regelinsolvenzverfahren beantragen. Die so Betroffenen 

bleiben bei diesem Indikator unberücksichtigt.  

Im Jahr 2013 wurde die bis dahin erforderliche „eidesstattliche Versicherung“ durch die 

„Vermögensauskunft“ ersetzt. Die Verfahren unterscheiden sich leicht. Vor allem kann die 

Vermögensauskunft nunmehr alle zwei Jahre (zuvor drei Jahre) verlangt werden. Im Übergang haben 

Gerichte, wie sich aus der Auswertung der Landesdaten ergibt, die Daten zur Vermögensauskunft 

nicht oder verspätet gemeldet, so dass die Datenbasis für die Jahre 2013 und 2014 nicht ganz 

zuverlässig ist. Als Indikator werden die statistischen Daten nahtlos verwendet.         

Erst ab 2006 kann das im Jahr 1999 eingeführte Verbraucherinsolvenzverfahren als neues 

Rechtsinstitut vollständig durchgesetzt gelten. Daher ist der Index bis 2005 nicht aussagekräftig. 

Quelle der Daten ist die Gerichtsstatistik des Bundesamtes für Statistik, Zivilgerichte - Fachreihe 10, 

Reihe 2.1.4  

Hinterlegte Vermögensverzeichnisse 

Die Vermögensauskunft stellt die abschließende Stufe in einer Schuldnerkarriere dar. Es ist die 

manifestierte Überschuldung, in der der Schuldner gezwungen wird, an Eidesstatt seine 

Vermögensverhältnisse wahrheitsgemäß offen zu legen. In der Regel können in der 

                                                           
3 Für die Berichte 2020 und 2021 wurde für das Jahr 2019 versehentlich die Zahl der ‚beantragten 

Verbraucherinsolvenzverfahren‘, statt der ‚eröffneten Verfahren‘, verwendet. Dies wurde für den 

Überschuldungsindex 2022 korrigiert. Dadurch sinkt der Index in 2019 um zwei Punkte.     
4 https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/_inhalt.html  

https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/_inhalt.html
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Vermögensauskunft keine pfändbaren Vermögenswerte mehr angegeben werden. Diese sind meist 

schon vorher verwertet oder mit Sicherungsrechten belastet. Gläubiger nutzen die aus der 

Vermögensauskunft gewonnenen Daten schließlich für Vorratspfändungen bei der kontoführenden 

Bank, dem Finanzamt oder dem Vermieter, sofern der Vermieter eine Kaution einbehalten hat. Da 

die Vermögensauskunft die eidesstattliche Versicherung unmittelbar abgelöst hat, werden die Daten 

in der Zeitreihe nahtlos betrachtet. 

Die Vermögensauskunft ist damit ein eindeutiger Indikator zur Feststellung einer Zahlungsunfähigkeit 

und ein eindeutiger Indikator für die Überschuldung privater Haushalte.  

Eröffnete Verbraucherinsolvenzverfahren 

Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ist ein besonderer Zeitpunkt im Verlauf einer 

Verschuldungsbiographie. Dieser kann als Wendepunkt bezeichnet werden. Ab diesem Zeitpunkt 

kann die Überschuldung als reguliert gelten. Die Schulden des Haushaltes bestehen zunächst jedoch 

weiterhin.    

Die Entwicklung der Zahl der Verbraucherinsolvenzen nimmt bis 2010 einen anderen Verlauf als die 

weiteren Daten aus der Gerichtsstatistik. Es ist davon auszugehen, dass sich das Verfahren als 

Rechtsinstitut erst im Jahr 2006 vollständig durchgesetzt hat, nachdem es 1999 eingeführt und 2001 

hinsichtlich einer breiten Nutzbarkeit reformiert wurde. Die Entwicklung bis 2010 lässt vermuten, 

dass es so lange gedauert hat, bis die meisten Altfälle abgearbeitet wurden. Ab 2010 reduziert sich 

die Zahl der eröffneten Verbraucherinsolvenzen kontinuierlich und folgt damit dem Trend der 

weiteren Indikatoren. Für die Zeit vor 2006 sind die Daten für den Index daher nicht wirklich nutzbar.  

Das Verbraucherinsolvenzverfahren ist das wesentliche Verfahren, das zahlungsunfähigen 

Schuldnern die Möglichkeit gibt, wieder schuldenfrei zu werden. Hinzu müssten die gescheiterten 

Unternehmer gezählt werden, die als Privatpersonen das Regelinsolvenzverfahren nutzen mussten, 

um jedoch dasselbe Ziel, die Restschuldbefreiung zu erlangen.   

Mahnverfahren 

In einem gerichtlichen Mahnverfahren manifestiert sich eine dauerhafte Zahlungsproblematik für 

eine bestimmte Forderung. Durch das Entstehen weiterer Kosten wird es für den Schuldner darüber 

hinaus immer schwieriger eine Lösung zu finden. Ein erfolgreiches Mahnverfahren ermöglicht dem 

Gläubiger schließlich Zwangsvollstreckungsmaßnahmen durchzuführen, ohne mit einer förmlichen 

Klage die Forderung gerichtlich feststellen zu lassen. Das Mahnverfahren geht der 

Vermögensauskunft voran. Da für viele außergerichtlich nicht beigetriebene zivilrechtliche Forderung 

je ein Mahnverfahren durchgeführt wird, kann über die Anzahl der Mahnverfahren damit kein 

unmittelbarer Rückschluss auf die Zahl der überschuldeten Haushalte getroffen werden. Die 

Entwicklung der Zahl der Mahnverfahren an sich ist jedoch geeignet, generell eine Aussage über 

Zahlungsprobleme zu treffen. 

Dieser Indikator wird für den Index seit 2020 nicht mehr genutzt, da eine Vergleichbarkeit mit den 

Bundesländern nicht gegeben ist. Gerichtliche Mahnverfahren werden an dem zuständigen 

Amtsgericht des Sitzes des betroffenen Gläubigers durchgeführt. Eine Zuordnung innerhalb der 

Statistik zum Wohnort/Bundesland der überschuldeten Personen ist nicht möglich.  
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Anhang  2 – Vollstreckungssachen 
Geschäftsvorfälle an Amtsgerichten, die unter ‚Vollstreckungssachen‘ zusammengefasst sind5: 

1. Anträge auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe für die Zwangsvollstreckung in das 

bewegliche Vermögen durch den Gerichtsvollzieher (§ 114 ZPO), 

2. Anträge auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses (§§ 829, 835 ZPO), 

3. Anträge auf Aufhebung, Einstellung oder Beschränkung der Zwangsvollstreckung (zum 

Beispiel § 769 Absatz 2, § 954 Absatz 2 ZPO in Verbindung mit Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe 

a der Verordnung (EU) Nummer 655/2014, §§ 954 Absatz 3 Satz 1, 955 Satz 1, 1084, 1096, 

1109 ZPO oder § 31 AUG), 

4. Erinnerungen gegen die Art und Weise der Zwangsvollstreckung durch den Gerichtsvollzieher 

(§ 766 ZPO) und Rechtsbehelfe nach § 954 Absatz 2 ZPO in Verbindung mit Artikel 34 Absatz 

1 Buchstabe b und Absatz 2 der Verordnung (EU) Nummer 655/2014, 

5. Vollziehung von in einem anderen Mitgliedsstaat erlassenen Beschlüssen zur vorläufigen 

Kontenpfändung nach §§ 949 Absatz 2, 952, 954 Absatz 4 ZPO, 

6. Anträge auf Vollstreckungsschutz (§ 765a ZPO), 

7. Anträge auf Festsetzung der Vollstreckungskosten (§ 788 Absatz 2 ZPO), 

8. Anträge auf Genehmigung der Durchsuchung der Wohnung des Schuldners (§ 758a ZPO, § 

287 Absatz 4 AO), 

9. Anträge der Finanzbehörde auf Anordnung der Ersatzzwangshaft (§ 334 Absatz 1 AO), 

10. Anträge auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung nach § 889 ZPO, 

11. Widersprüche gegen die Eintragungsanordnung (§ 882d Absatz 1 ZPO), 

12. Anträge auf einstweilige Aussetzung der Eintragung (§ 882d Absatz. 2 ZPO), 

13. Anträge auf Erlass eines Haftbefehls (§ 802g ZPO oder § 284 Absatz. 8 AO). 
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